
Bearbeitung:   ████ ▍████████ ▍
Durchwahl:██████ ▍███████ ▌█ ▍
Aktenzeichen:             209.2.3.1.16-12/16 
Betreff:                       IFG NRW, Anfrage #12164 von Frau Helen Turabi  

über fragdenstaat.de („Gutachten zum ZDF-Fernsehrat“)  
vom 08.12.2015; Ihre Antwort vom 18.12.2015 

 
█████████████████████▍
▍
█████████████████  13 Abs. 2 IFG NRW an mich gewandt und mitgeteilt, bei Ihnen 
████████████████████████████████████████████████████████████
Wissenschaftlichen Dienstes des Landtags zum ZDF-Fernsehrat gestellt zu haben. Mit mir 
vorliegendem Schreiben vom 18.12.2015 haben Sie den Antrag ablehnt; mit der 
Begründung, das für die Ausarbeitung des Gutachtens verantwortliche Berliner 
Abgeordnetenhaus habe keine allgemeine Freigabe verfügt bzw. keine allgemeine 
Zustimmung zu einer solchen Freigabe erteilt. Weiter baten Sie die Antragstellerin darum, 
sich direkt an das Berliner Abgeordnetenhaus zu wenden, da dieses über die Freigabe 
entscheide. 
 
Hierzu bitte ich Sie unter Berücksichtigung nachstehender Ausführungen um Stellungnahme.  
 
Nach § 6 lit. c IFG NRW ist ein Antrag auf Informationszugang abzulehnen, soweit durch das 
Bekanntwerden der Information Mitteilungen öffentlicher Stellen anderer Länder ohne deren 
Zustimmung offenbart würden. Aus Ihrem Schreiben geht nicht hervor, ob Sie nach Erhalt 
des Antrags auf Informationszugang das Berliner Abgeordnetenhaus um Zustimmung zur 
Weitergabe des Gutachtens gebeten haben. Soweit das Berliner Abgeordnetenhaus vorab 
keine allgemeine Freigabe verfügt hat, lässt sich daraus nicht ohne weiteres ableiten, dass 
im Einzelfall keine Zustimmung erteilt würde.  
 
Ich habe der Antragstellerin eine Kopie meines Auskunftsersuchens zur Information 
übersandt. Ferner beabsichtige ich ihr eine Kopie Ihrer Stellungnahme zur Kenntnis zu 
übersenden; sollten gegen diese Vorgehensweise Bedenken bestehen, bitte ich Sie, diese 
mitzuteilen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
█████████████ ▍
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